
Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 

 

Sehr geehrtes Mitglied, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit erhalten Sie die Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung des Radebeuler Handball-Vereins e.V. 

 

Die Versammlung findet am    11.04.2022 um 19:00 Uhr, 

im Gemeindesaal der Freien Evangelischen Kirche 

auf der Meißner Str. 139 in 01445 Radebeul 

statt.  

 

Für die Mitgliederversammlung wurde folgende Tagesordnung bestimmt: 

 

1. Begrüßung durch den amtierenden Vorsitzenden des Vorstandes 

2. Ernennung des Versammlungsleiters und Schriftführers 

3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Mitgliederversammlung 

4. Feststellung der Anwesenheit der Mitglieder und der Beschlussfähigkeit 

5. Jahresbericht mit aktuellem Stand für das Spieljahr 2021/2022 

6. Bericht des Finanzwarts für das GJ2019, GJ2020 und GJ2021 

7. Bericht der Kassenprüfung für das GJ2019, GJ2020 und GJ2021 

8. Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer 

9. Satzungsänderung 

10. Wahl eines neuen Vorstandes 

11. Anfragen, Hinweise und Diskussionen 

 

Zu dieser Einberufung der Mitgliederversammlung werden folgende Hinweise gegeben: 

 

1. Anträge und Ergänzungen der vorstehenden Tagesordnung können bis zu 1 Woche vor der 

Mitgliederversammlung schriftlich an den Vorstand gerichtet werden. 

2. Wahlberechtigt sind alle volljährigen Mitglieder des Vereins. 

3. Bezüglich der Beschlussfassung der Mitgliederversammlung wird auf § 13 der Vereinssatzung verwiesen.  

Hierin ist ausgeführt:  „Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder 

beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde.“  

4. Für die minderjährigen Mitglieder können die Erziehungsberechtigten an der Mitgliederversammlung teilnehmen. 

5. Die geltende Satzung ist auf der Homepage www.radebeuler-hv.de unter der Rubrik: Downloads einzusehen und 

wurde bei der Anmeldung des Vereins ausgehändigt. 

6. Bezüglich der Ladung und der vorgeschriebenen Form dieser Ladung zur Mitgliederversammlung wird auf § 16 der 

Vereinssatzung verwiesen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

gez. Vorstand 


